
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/3/22 92/17/0066
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1996

Index

L34007 Abgabenordnung Tirol

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

AVG §59 Abs1;

AVG §62 Abs4;

BAO §293 Abs1;

BAO §93 Abs2;

LAO Tir 1984 §217;

LAO Tir 1984 §73 Abs2;

Rechtssatz

Eine unrichtige Bezeichnung des Adressaten ist nur dann unbeachtlich, wenn diese o enbar auf einem

(berichtigungstauglichen) Versehen beruht und der intendierte Adressat zweifelsfrei feststeht (Hinweis E 20.1.1992,

91/10/0095).

Schlagworte

Bescheidcharakter Bescheidbegriff Inhalt des Spruches Anführung des Bescheidadressaten
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